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Einladung zur 40. Generalversammlung VSS 
Samstag, 19. Oktober 2019, 9.30 Uhr 

Kongresszentrum Davos 
 
 
 
Liebe Senatorinnen, liebe Senatoren 
 
Wir freuen uns, euch zur 40. Generalversammlung der VSS im Rahmen des CONAKO in Davos einzula-
den. Auf euch wartet folgendes Programm: 
 
09.00 Uhr  Eintreffen, Kaffee und Gipfeli 
09.30 Uhr  40. Generalversammlung VSS 
12.00 Uhr  Apéro und Mittagessen 
Im Anschluss - Besuch Tradeshow und Präsentation der eingereichten Projekte „Begegnungs-

bank“, inkl. Teilnahme am Publikumswettbewerb 
 - Teilnahme an den weiteren Aktivitäten der JCI Switzerland 
18.30 Uhr Gala-Night und Award-Ceremony  
 
 
Traktandenliste 
 
1. Begrüssung und Verlesen des Credos 
2. Genehmigung der Traktandenliste und Wahl der Stimmenzähler 
3. Präsenzliste und Mitteilungen 
4. Mutationen 
5. Genehmigung Protokoll der 39. Generalversammlung vom 17. November 2018 
6. Genehmigung Jahresberichte 2018 
7. Genehmigung Jahresrechnung 2018 / Kenntnisnahme Revisorenbericht / Entlastung Vorstand 
8. Statutenänderung 
9. Wahl des Vorstandes und der Revisoren 2020 
10. Strategie und Programm VSS 2020 / Beschuss Ort und Datum GV 2020 
11. Genehmigung Budget 2020 / Festlegen Jahresbeiträge 2020 
12. Anträge der Mitglieder 
13. Informationen 
 - Jubiläumsprojekt „Begegnungsbank“ 
 - JCIS Foundation 
14. Verschiedenes / Grussworte 
 - Information nationale und internationale Anlässe  
 - Grussworte Nationalpräsident JCIS und Gäste 
 - Verschiedenes 
 

 
Wichtige Hinweise 
 
Anmeldung Bitte meldet euch über folgenden Link an: www.conako2019.ch.  
und Infos Ihr könnt euch für das ganze Programm oder nur einzelne Programmpunkte anmelden. 

Alle weiteren Informationen findet ihr ebenfalls online.  
 
 
 
 
 

Vereinigung Schweizer Senatoren JCI 
Tanja Geiger #69797, JCI Oberthurgau 
Swiss Senate President 2019  

http://www.conako2019.ch/
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Jahresbericht der Präsidentin 

 

2018 durfte ich der Vereinigung Schweizer Senatoren VSS als Präsidentin vorstehen. Eine faszinierende und 

abwechslungsreiche Aufgabe mit Würden und Bürden. 

 

Trotz mehrjähriger Erfahrung im Vorstand der VSS benötigte ich einige Zeit, um ganz in meinem neuen Amt 

als Swiss Senate President anzukommen und mich wohlzufühlen. Das Repräsentieren des Vereins bereitete 

mir grosse Freude, die mich die restlichen nicht so schönen Momente vergessen liessen. Das Führen eines 

Vereines mit lauter «Alphatierchen» hat so seine ganz speziellen Herausforderungen.  

 

Zusammen mit meinem Vorstandsteam durfte ich im Berichtsjahr diverse Events im In- und Ausland besu-

chen und dabei auch viele alte und neue Freunde treffen und zahlreiche schöne und bereichernde Erlebnisse 

und Erfahrungen mit nach Hause nehmen.  

 

Traditionell wurden im Berichtsjahr wiederum Senate Days in den verschiedenen Zonen (Ostschweiz, West-

schweiz und Zentralschweiz) organisiert. Diese Events stellen einen Fixpunkt in der Agenda der VSS dar. 

Wir konnten spannende Momente erleben und freuen uns immer sehr über eine grosse Anzahl Teilneh-

mende.  

 

Das Highlight im Jahr 2018 war für mich zweifellos das 40 Jahr-Jubiläum unserer Vereinigung, das wir ge-

meinsam mit vielen Senatorinnen und Senatoren aus dem In- und Ausland vom 16.-18. November in Fribourg 

feiern durften. Die Generalversammlung fand im wunderschönen Grossratssaal statt. Ich habe mich gefreut 

und es war mir eine grosse Ehre, unsere Mitglieder in diesem würdigen Rahmen begrüssen und durch die 

Geschäfte führen zu dürfen. 

 

Die zahlreiche Teilnahme an der GV wie auch am restlichen Programm an diesem Jubiläums-Wochenende 

Mitte November zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Besonders haben mich die 

vielen positiven Feedbacks verschiedener Senatorinnen und Senatoren im Anschluss ans Jubiläum gefreut 

und mich und mein Team bestätigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. An dieser Stelle möchte ich 

den Mitgliedern der JCI Fribourg herzlich für die Organisation und auch ihre Gastfreundschaft danken. Sie 

haben das Jubiläum zu etwas Speziellem werden lassen.  

 

Ich freue mich nun auf mein zweites Amtsjahr als Swiss Senate President. Es wird gefühlsmässig sicher noch 

schneller vergehen als das erste, hält es doch wiederum ein abwechslungsreiches Programm für uns alle 

bereit.  

 

Herzlichen Dank an alle, die mich in meinem Amtsjahr begleitet und unterstützt haben. 

 

Tanja Geiger #69797, JCI Oberthurgau 

Swiss Senate President 2018 
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Jahresbericht des IPP 

 
Nach zwei Jahren als Swiss Senate President bin ich nun ein Glied nach hinten getreten und konnte das Jahr 

als IPP etwas gemütlicher angehen, und zwar mit langen Ferien in der Karibik. Ab Februar rückte die VSS 

aber wieder mehr in meinen Fokus: Ich war an einem Lunch der JCI Solothurn, nahm in tiefstem Winter in 

Bloney an einer Sitzung der Ernennungskommission teil und genoss zusammen mit den Vorstandsmitglie-

dern interessante und schöne Tage an der deutschen Senatorenkonferenz in Ettlingen, der Stadt der Biere. 

 

Der Sommer war ruhig, auf dem Programm stand einzig die Vorstandssitzung bei unserem Senator Pesche 

Luginbühl in Recherswil. Die Herbst-Aktivitäten starteten mit dem CONAKO in Bern mit einem eigenen VSS-

Stand an der Tradeshow. Weiter ging es mit der Generalversammlung meiner Kammer, dem unvergesslichen 

Jubiläumswochenende der VSS in Fribourg und dem Wildschweinessen in Lübeck / Trave Münde. Immer 

sehr schöne Anlässe sind die Senatorenernennungen. Ich habe mich gefreut, bei den Feiern von Philipp Bieri 

und André Hess dabei sein zu dürfen. Der Abschluss des Jahres 2018 bildete ein Besuch bei Senator Ray-

mond Chappuis. Bei ihm ist das Archiv der VSS untergebracht. Nach getaner Archivierung der vergangenen 

Jahre folgte ein gemütlicher Teil bei Fondue und feinem Wein. 

 

Hinter mir liegt ein abwechslungsreiches Jahr 2018 und ich freue mich aufs zweite Amtsjahr als IPP.  

 

Bruno Beutler #69180, JCI Sense-See 

 

 

Jahresbericht des Deputy 

 

Das Vereinsjahr startete im Januar mit der ersten Vorstandssitzung im Greuterhof in Islikon. Ebenfalls im 

Thurgau fand die FGV mit einem Besuch der Firma Bioforce SA / A. Vogel (Naturprodukte) statt. Im April 

liessen einige Vorstandsmitglieder und weitere VSS-Mitglieder die Landesgrenze kurz hinter sich und fuhren 

nach Feldkirch und Vaduz ans ASE-Springboard Meeting. Einige Tage später waren wir in Ettlingen (D) an 

der SEKO, in deren Rahmen auch unsere zweite Vorstandssitzung stattfand. Krönung dieses Anlasses war 

eine Schifffahrt auf dem Rhein.  

 

Im Juli fand die dritte Vorstandssitzung statt, dieses Mal bei unserem Freund und Senator Pesche Luginbühl, 

der uns zusammen mit seiner Gattin aufs Herzlichste empfing und bewirtete. Die JCI Riviera hat im Sommer 

ebenfalls einen schönen und gut besuchten Anlass zur Bewerbung des WEKO organisiert.  

 

Anlässlich des Meetings der Zone 1 unter dem Vorsitz von Floriane Pochon durfte ich eine Präsentation zum 

Thema «Was ist ein Senator/eine Senatorin und wie wird er/sie ernannt?» abhalten. Etwas bedauerlich war 

die Tatsache, dass der Senate Day in der Westschweiz mangels Teilnehmer/innen ausfallen musste. In der 

Region Bern nahmen am traditionellen Senate Day vom 21. September rund 30 Personen teil, die unter der 

Leitung eines Küchenchefs gemeinsam eine Mahlzeit zubereiteten - eine interessante Erfahrung.  

 

Im Oktober fand der CONAKO in Bern statt. Die VSS nahm mit einem Begegnungsstand an der Tradeshow 

teil, eine gelungene Veranstaltung! Das 40 Jahr-Jubiläum der VSS wurde von Senatoren und Mitgliedern der 

JCI Fribourg organisiert. Eine grossartige Veranstaltung mit der Generalversammlung im ehrwürdigen Gross-

ratssaal. Im Jahr 2018 erfolgte auch der Startschuss zum Jubiläums-Projekt «Begegnungsbank». 

 

2018 war ein spannendes Jahr, leider mit nur wenigen Senatorenernennungen aus der Romandie. Ein herz-

liches Dankeschön an unsere Präsidenten Tanja Geiger und den gesamten Vorstand für die schönen Mo-

mente.  

 

Fabienne Dorthe #72452, JCI La Veveyse 
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Jahresbericht der Sekretärin 

 

Als Sekretärin wird einem nie langweilig. Ich musste oder durfte aber nicht nur die vier Vorstandssitzungen 

und die Generalversammlung der VSS vorbereiten (und protokollieren) sowie verschiedene Projekte wie bei-

spielweise das 40 Jahr-Jubiläum, das Jubiläumsprojekt „Begegnungsbank“ oder die Teilnahme der VSS an 

der Tradeshow am CONAKO in Bern mitorganisieren. Nein, es standen zahlreiche weitere Anlässe und Be-

gegnungen auf dem Programm, die das Jahr 2018 prägten und an die ich gerne zurückdenke.  

 

Sehr schön und bewegend waren natürlich die fünf Senatorenernennungen, an denen ich teilnehmen und 

diese Momente mit den neuen Senatorinnen und Senatoren teilen durfte. Zusammen mit Mitgliedern unseres 

Vorstandes und anderen Senatorinnen und Senatoren war ich 2018 viel unterwegs und habe so einiges er-

lebt. Dazu gehören die Senate Days der VSS im Frühling im Rahmen der FGV in der Ostschweiz und traditi-

onell am 21. September in der Zentralschweiz, das Jubiläum der JCI Interlaken und nicht zu vergessen das 

Curling-Turnier in Kandersteg (das ich zusammen mit meinem Team „Flying Stones“ sogar gewonnen habe!). 

Es standen auch interessante Anlässe im Ausland auf dem Programm, beispielsweise das ASE-Board Mee-

ting mit Übergabefeier der JCI Russland in Moskau, das JCI Senate Summit in Feldkirch, die deutsche Se-

natorenkonferenz in Ettlingen und der Europakongress in Riga.   

 

Das vergangene Jahr geprägt hat vor allem das 40 Jahr-Jubiläum der VSS mit den Jubiläumsaktivitäten vom 

16.-18. November in Fribourg. Überhaupt war es ein sehr spannendes, erlebnisreiches und schönes Jahr. 

Herzlichen Dank unserer Präsidentin Tanja Geiger und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit – und 

allen Senatorinnen und Senatoren für ihre Teilnahme an den Anlässen und die interessanten Gespräche.  

 

Daniela Urfer #68057, JCI Oberaargau  

 

 

Jahresbericht des Kassiers  

 

Traditionellerweise fand Ende Januar 2018 das erste Senate Board-Meeting im Greuterhof in Islikon statt und 

bildete den Auftakt ins neue Vereinsjahr. 

 

Ende April stand dann die zweite Vorstandssitzung im Rahmen der deutschen Senatorenkonferenz SEKO in 

Ettlingen auf dem Programm. Dabei konnten wir uns wie bereits im Vorjahr mit unseren Freunden austau-

schen und zusammen gemütliche Momente verbringen. Und vor allem konnten wir zeigen, dass wir - also die 

Mitglieder des Schweizer Senatoren Boards - ein Team sind: beim Arbeiten, am Netzwerken und an den 

Partys. 

 

Zu meiner Arbeit als Kassier gibt es eigentlich nichts Neues zu erzählen. Soll und Haben bleiben in jeder 

Buchhaltung gleich und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Eine meiner zentralen Hauptaufgaben 

bestand auch 2018 darin zu schauen, dass alle Mitglieder ihren Mitgliederbeitrag zahlen. Das war nicht immer 

ganz einfach.  

 

Als grosses Ziel für das kommende Jahr habe ich mir vorgenommen, alles soweit vorzubereiten, dass die 

Rechnungen künftig via E-Mail versendet werden können. Dabei sind wir aber auf die Hilfe unserer Mitglieder 

angewiesen. Bitte haltet eure Daten im Intranet aktuell. 

 

Martin Koller #72459, JCI Untersee Kreuzlingen 
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Jahresbericht des Ambassadors Ostschweiz  

 

Ende Januar hat sich das VSS-Führungsteam unter der Leitung von Tanja Geiger zum ersten Mal offiziell 

getroffen. Gegenseitiges Kennenlernen und die Festlegung der wichtigsten Programmpunkte für das laufende 

Jahr waren die zentralen Themen dieses Anlasses. Die Zeit verging wie im Flug und bereits stand die zweite 

Vorstandssitzung an der Senatorenkonferenz in Ettlingen vor der Türe. Die dritte Sitzung war bei Senator 

Pesche Luginbühl, die vierte fand im Vorfeld des Senate Days in der Zentralschweiz statt. 

 

Eine meiner Hauptaufgaben als Ambassador war die Organisation eines Senate Days in der Ostschweiz. 

Wenn ich als Glarner die Senatorinnen und Senatoren in unsere Region einladen darf, ist ein Glarner Pro-

gramm natürlich Pflicht. Dazu gehört auch die traditionelle Glarner Chalberwurst zum Mittagessen. Im An-

schluss stand der Besuch der Firma Resilux auf dem Programm. Erstaunlich, wie viel Arbeit und Aufwand 

hinter einer (einfachen) PET-Getränkeflasche stecken. Nach einer kurzen Transfer-Pause lernten wir den 

Weg vom Kakaobaum zur feinen Läderach-Schokolade kennen. Unter fachkundiger Führung wurden uns die 

einzelnen Stationen der Schokoladenproduktion nähergebracht. Ein feines Nachtessen in der LinthArena 

rundete den interessanten und abwechslungsreichen Tag ab. Danke an alle für ihre Teilnahme! 

 

Am CONAKO in Bern durften wir viele Besucherinnen und Besucher an unserer Senatorenbar begrüssen. In 

diesem Rahmen wurde auch das Jubiläumsprojekt «Begegnungsbank» vorgestellt. Ein letzter Höhepunkt im 

Jahr 2018 war das Jubiläum der VSS mit ihrer Generalversammlung in Fribourg.  

 

Ich durfte im Berichtsjahr vieles erleben und lernen. Vielen Dank unserer Präsidentin Tanja Geiger, dem 

Vorstand der VSS und allen Senatorinnen und Senatoren für die freundschaftlichen Begegnungen. 

 

Daniel Leuzinger #70921, JCI Glarus 

 

 

Jahresbericht des Ambassadors Westschweiz 

 

Im Januar 2018 konnte ich anlässlich der ersten Vorstandssitzung unserer Vereinigung die anderen Vor-

standsmitglieder und unsere Präsidentin Tanja Geiger näher kennenlernen. Die Gemeinde Arbon war Veran-

staltungsort der FGV. Bei dieser Gelegenheit konnten die anwesenden Senatorinnen und Senatoren die 

Firma Bioforce SA in Roggwil als Herstellerin der A. Vogel Naturprodukte besuchen. Am 3. Juli war die Familie 

von Senator Peter Luginbühl Gastgeberin der zweiten VSS-Vorstandssitzung; die Gespräche am Nachmittag 

fanden in einem sehr freundschaftlichen Rahmen statt.  

 

Für den 18. August hatte ich anlässlich des Senate Days in der Romandie einen Ausflug nach Crans-Montana 

geplant, der aufgrund der ungenügenden Teilnehmerzahl leider nicht stattfinden konnte. Der Ambassador der 

Region Zentralschweiz (Rudolf P. Winzenried) organisierte die dritte Vorstandssitzung, im Vorfeld des Senate 

Days dieser Region. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich dabei selber als Köche betätigen und 

den Apéro und das Nachtessen für die Senatorenfamilie selber kreieren. Am CONAKO in Bern konnte sich 

unsere Vereinigung mit einem Stand an der Tradeshow präsentieren, die Betreuung wurde von den Vor-

standsmitgliedern sichergestellt. Im eindrucksvollen Rahmen des Kursaals Bern fanden angeregte und gute 

Gespräche statt.  

 

Das 40 Jahr-Jubiläum der VSS wurde von den Senatorinnen und Senatoren der JCI Fribourg organisiert. Es 

standen eine spezielle Führung durch die Kathedrale, die Generalversammlung im Grossratssaal des Kan-

tons Fribourg, der Besuch der Bluefactory und ein Galaabend in der Salle de la Grenette auf dem Programm. 

Es war ein schönes und auch würdiges Jubiläum.  

 

Marc Vonlanthen #74542, JCI La Veveyse  
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Jahresbericht des Ambassadors Zentralschweiz 

 

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen des Jubiläums 40 Jahre VSS. Mit einem topmotivierten Team der JCI 

Fribourg durfte ich das Schweizer Senatorentreffen vom 16. bis 18. November 2018 organisieren. Das Re-

sultat der OK-Sitzungen von 06.30 Uhr morgens in Fribourg war ein gelungenes Jubiläumswochenende mit 

der von rund 100 Senatorinnen und Senatoren besuchten Jubiläums-GV im Grossratssaal des Kantons Fri-

bourg. Eindrucksvoll war die leidenschaftliche Jubiläumsrede von Nationalratspräsident Dominique de 

Buman. Abends zuvor verbrachten über 70 Personen im Couvent des Cordeliers einen gemütlichen traditio-

nellen Freiburger Abend. Am Nachmittag konnte man sich auf ungewöhnliche Weise durch die Kathedrale 

von Freiburg führen lassen. Höhepunkt des Jubiläums war der gediegene Gala-Abend von Samstag in der 

Salle de la Grenette. Den Abschluss des Jubiläum-Wochenendes machte ein reichhaltiges Brunch-Buffet am 

Sonntagvormittag. Herzlichen Dank dem OK Fribourg (Grégoire Vial, Claude Mauron, Gilles Python und 

Chrystelle Solioz)! Das Jubiläum 40 Jahre VSS klingt im Jahr 2019 mit dem Projekt «Begegnungsbank» nach. 

 

Der traditionell immer am 21. September stattfindende Senate Day Zentralschweiz stand im Zeichen von 

«100 % Gourmet! 100 % Genuss!». Dieses Jahr durften die Teilnehmenden die Tapas und das Menu unter 

kundiger Leitung selber kreieren. Beim gemeinsamen Schneiden, Kochen und Abschmecken verbrachten die 

zahlreichen Senatorinnen und Senatoren einen geselligen Nachmittag und Abend. Seit Jahren nicht mehr 

gesehene Gesichter und neu ernannte Senatorinnen und Senatoren bereicherten die Teilnehmerschar, die 

aus der ganzen Schweiz nach Fraubrunnen in den Löwen kam. 

 

Ich danke unserer Präsidentin und meinen Freund/innen im Vorstand der VSS herzlich für die tolle Zusam-

menarbeit und allen Senatorinnen und Senatoren für die schönen Begegnungen und Gespräche. 

 

Rudolf P. Winzenried #58691, JCI Bern 
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Bilanz per 31.12.2018 

 
 

Aktiven 31.12.2018 31.12.2017 

   

UBS Kontokorrent 37’988.01 34’938.35 

UBS Sparkonto 50’010.10 50’005.10 

Debitoren 2’800.00 500.00 

Delkredere -1’700.00 0.00 

Transitorische Aktiven 691.20 0.00 

Total Aktiven 89’789.31 85’443.45 

   

   

   

Passiven 31.12.2018 31.12.2017 

   

Kreditoren -20’991.44 -10’430.75 

Vorauszahlungen von Kunden 0.00 -200.00 

Transitorische Passiven -5’500.00 -3’834.80 

Rückstellung Website -2’500.00 -2’500.00 

Rückstellung Sonderaufwendungen -5’000.00 -13’000.00 

Fonds Unterstützung Ausbildung -11’139.20 -11’109.20 

Vereinskapital -44’658.67 -44’368.70 

Total Passiven -89’789.31 -85’443.45 
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Erfolgsrechnung 2018 

 

Ertrag IST 2018 Budget 2018 IST 2017 

Mitglieder-Beiträge 51’300.00 55’000.00 52’800.00 

Verlust Mitglieder-Beiträge -1’700.00 0.00 -2’730.00 

Spenden 1’889.62 0.00 2’988.11 

Inserate Directory 5’950.00 10’500.00 10’800.00 

Total Erträge 57’439.62 65’500.00 63’858.11 

    
Aufwand IST 2018 Budget 2018 IST 2017 

Mitglieder-Beiträge ASE -232.04 -300.00 -215.56 

Übersetzungen -6’771.30 -6’000.00 -4’860.90 

Award: Bestes Mitglied -500.00 -500.00 -500.00 

Award: Best of the Best -2’000.00 -2’000.00 -2’000.00 

Award: Entwicklung des Individuums -1’000.00 -1’000.00 -1’000.00 

Unterstützung JCIS Foundation -2’000.00 -2’000.00 -2’000.00 

Unterstützung Rep. internat. Kongresse 0.00 0.00 -506.90 

Senatorenernennungen -1’146.15 -1’000.00 -952.80 

Unterstützung JCIS -3’970.00 -4’000.00 0.00 

Druck Directory -7’908.30 -7’000.00 -7’282.65 

Senate Days -3’900.00 -4’000.00 -2’062.75 

Tradeshow CONAKO -485.00 -2’500.00 0.00 

Swiss Senate Drumming Out  0.00 0.00 -2’574.62 

Jubiläum -11’466.90 -16’000.00 0.00 

European Senate magazine 0.00 -1’500.00 -1’617.13 

Büromaterial -601.15 -300.00 -376.30 

Porti -727.50 -2’500.00 -1’224.85 

Generalversammlung  -8’187.35 -7’000.00 -7’483.50 

Vorstandsitzungen -3’306.90 -4’000.00 -4’086.46 

Vorstand ASE -1’978.77 -2’000.00 -620.00 

Webseite  -644.50 -500.00 -429.25 

Drucksachen -1’942.65 -2’000.00 -1’779.00 

Geschenke Repräsentation Schweiz -195.40 -200.00 -522.70 

Geschenke Repräsentation International -165.90 -600.00 -94.25 

Nationale Kongresse -2’555.00 -3’000.00 -3’770.00 

Internationale Kongresse  -3’363.94 -8’000.00 -9’406.30 

Diverse Spesen 0.00 0.00 -97.20 

Bankspesen -75.90 -100.00 -163.04 

Zinsertrag 5.00 0.00 5.10 

Total betriebliche Aufwände -65’119.65 -78’000.00 -55’621.06 

Betriebsergebnis -7’680.03 -12’500.00 8’237.05 

Einlagen Fonds -4’000.00 0.00 0.00 

Entnahmen Fonds 3’970.00 4’000.00 0.00 

Rückstellung Jubiläum 11’000.00 9’000.00 -6’000.00 

Rückstellung CONAKO 1’000.00 0.00 -2’000.00 

Rückstellung WEKO -4’000.00 0.00 0.00 

Gewinn 289.97 500.00 237.05 
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Statutenänderung 

 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Bezeichnung, Sitz, Dauer 
 
Unter der Bezeichnung 
 
Vereinigung Schweizer Senatoren JCI 
Association Suisse des Sénateurs JCI 
Associazione Svizzera dei Senatori JCI 
 
 
 
besteht ein Verein gemäss den vorliegenden Statuten und Art. 60ff. ZGB. 
 
Der Sitz des Vereins befindet sich beim Zentralsekretariat JCIS in Glarus.  
 
Die Vereinsdauer ist unbeschränkt. 
 
 
 
 

 
 

 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Bezeichnung, Sitz, Dauer 
 
Unter der Bezeichnung 
 
Vereinigung Schweizer Senatoren JCI 
Association Suisse des Sénateurs JCI 
Associazione Svizzera dei Senatori JCI 
Associaziun Svizra dals Senaturs JCI 
Association of Swiss Senators JCI 
 
besteht ein Verein gemäss den vorliegenden Statuten und Art. 60ff. ZGB. 
 
Der Sitz des Vereins ist identisch mit dem Sitz der JCIS.   
 
Die Vereinsdauer ist unbeschränkt. 
  



 
40. Generalversammlung VSS vom 19. Oktober 2019, Davos 
  

  
  

 

 
Seite 20 von 29 

 
 

Art. 2 Vereinszweck 
 
Der Verein bezweckt: 
 
- die Förderung und Umsetzung der Ziele und des Geistes von JCI in der 

Schweiz; 
- die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zwischen schweizerischen 

und ausländischen Senatoren und aktiven und ehemaligen Mitgliedern der 
JCI; 

- die Unterstützung der JCI Switzerland und der LOM's, die eine entspre-
chende Anfrage stellen, bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten; 

- die Pflege der Geselligkeit anlässlich unserer verschiedenen Begegnun-
gen; 

- die Bewahrung des historischen Gedächtnisses unseres Vereins. 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
 
II.  Mitgliedschaft 
 
Art. 3 Mitgliedschaft 
 
Jede/r Senator/in von JCI kann, unter Vorbehalt der Aufnahme, Mitglied des 
Vereins werden. 
 
 
Art. 4 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
 
Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 
aufgrund eines schriftlichen Aufnahmegesuchs. 
 
Der Austritt kann jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an den Vorstand 
erfolgen. 
 
Der Vorstand kann mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder den Ausschluss 
eines Vereinsmitglieds beschliessen. Der Ausschluss kann ohne Angabe des 
Grundes erfolgen. Ein Rekurs gegen den Ausschlussentscheid ist an den Vor-
stand zuhanden der nächsten Generalversammlung zu richten. Der Rekurs-
entscheid der Generalversammlung ist endgültig. 
Art. 2 Vereinszweck 

 
Der Verein bezweckt: 
 
- die Förderung und Umsetzung der Ziele und des Geistes von JCI in der 

Schweiz; 
- die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zwischen schweizerischen 

und ausländischen Senatoren und den Mitgliedern der JCI; 
 
- die Unterstützung der JCI Switzerland und ihrer lokalen Kammern, die eine 

entsprechende Anfrage stellen; 
- die Pflege der Geselligkeit anlässlich der verschiedenen Begegnungen; 
- die Bewahrung des historischen Gedächtnisses des Vereins. 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
 
 
II.  Mitgliedschaft 
 
Art. 3 Mitgliedschaft 
 
Jeder Senator der JCI kann unter Vorbehalt der Aufnahme Mitglied des Ver-
eins werden. 
 
 
Art. 4 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
 
Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 
aufgrund eines schriftlichen Aufnahmegesuchs. 
 
Der Austritt kann jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an den Vorstand 
auf Ende des Kalenderjahres erfolgen. 
 
Der Vorstand kann mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder den Ausschluss 
eines Vereinsmitglieds beschliessen. Der Ausschluss kann ohne Angabe des 
Grundes erfolgen. Ein Rekurs gegen den Ausschlussentscheid ist an den Vor-
stand zuhanden der nächsten Generalversammlung zu richten. Der Rekurs-
entscheid der Generalversammlung ist endgültig. 
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Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Ver-
einsvermögen keinen Anspruch. Für das laufende Vereinsjahr ist der Mitglie-
derbeitrag zu leisten. 
 
Die Mitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar. 
 
Ein Senator, der dem Verein erneut beitreten möchte, muss dies dem Vor-
stand mit einem schriftlichen Gesuch beantragen. 
 
 
Art. 5 Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, zur Verwirklichung des Vereinszwecks beizu-
tragen. Zudem sind die Mitglieder verpflichtet, den ordentlichen Mitgliederbei-
trag zu bezahlen. 
 
 
III. Organe 
 
Art. 6 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
- die Generalversammlung 
- der Vorstand 
- die Rechnungsprüfer 
 
 
Art. 7 Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 
Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich im Rahmen des 
nationalen Kongresses der JCIS statt. 
 
30 Werktage vor der Generalversammlung erhalten die Vereinsmitglieder 
eine Information, welche die Einladung, die provisorische Traktandenliste und 
das Formular zur Einreichung einer Motion umfasst. 
 
 
 

 
Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben keinen An-
spruch auf das Vereinsvermögen. Für das laufende Vereinsjahr ist der Mitglie-
derbeitrag zu leisten. 
 
Die Mitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar. 
 
 
 
 
 
Art. 5 Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, zur Verwirklichung des Vereinszwecks beizu-
tragen und den ordentlichen Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 
 
 
 
III. Organe 
 
Art. 6 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind 
- die Generalversammlung 
- der Vorstand 
- die Rechnungsprüfer 
 
 
Art. 7 Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 
Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich statt. Die General-
versammlung entscheidet über den Rahmen der Durchführung. 
 
30 Werktage vor der Generalversammlung erhalten die Vereinsmitglieder die 
Einladung zur Generalversammlung mit Angabe der prov. Traktandenliste so-
wie Informationen zum Einreichen eines allfälligen Antrages. 
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20 Werktage vor der Generalversammlung müssen die allfälligen Motionen in 
schriftlicher Form, oder via E-Mail, beim Vorstand eingehen. 
 
10 Werktage vor der Generalversammlung erhalten die Vereinsmitglieder 
eine Einberufung, welche die Einladung, die definitive Traktandenliste, die all-
fälligen Motionen, das Protokoll der letzten Generalversammlung sowie die 
Jahresrechnung des vorangegangenen Geschäftsjahres umfasst. 
 
Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Initiative des Vor-
stands oder auf schriftliches Begehren einberufen, das von mindestens einem 
Fünftel der Mitglieder des Vereins zu unterzeichnen ist. Der Vorstand organi-
siert und beruft die ausserordentliche Generalversammlung nach seinen Mög-
lichkeiten ein, jedoch frühestens 30 Werktage seit Eingang eines solchen Be-
gehrens.    
 
Die Beschlüsse sind zu protokollieren. Die Genehmigung des Protokolls er-
folgt anlässlich der nächsten Generalversammlung. 
 
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, mit Ausnahme des Artikel 13.1. Der Präsident gibt 
seine Stimme ebenfalls ab. Besteht bei einem Beschluss Stimmengleichheit, 
hat der Präsident den Stichentscheid. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 
Stellvertretung ist ausgeschlossen. Auf Anordnung des Präsidenten oder auf 
Antrag der Generalversammlung kann eine Abstimmung geheim durchgeführt 
werden. 
 
Den Vorsitz führt der Präsident. Bei dessen Verhinderung führt ein anderes 
vom Vorstand bestimmtes Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
 
Die Generalversammlung hat folgende unübertragbaren Befugnisse: 
- Festlegung der Tätigkeiten des Vereins; 
- Wahl und Abberufung des Präsidenten, des Deputy, der Vorstandsmitglie-

der und der Rechnungsprüfer; 
- Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der Rechnungsprüfer so-

wie Décharge-Erteilung an den Vorstand; 
- Genehmigung des Budgets und Festsetzung der Mitgliederbeiträge im 

Rahmen von Art. 10; 
- Entscheid über Rekurse gegen den Ausschluss von Mitgliedern; 
- Beschlussfassung über Statutenänderungen; 
- Beschlussfassung über die Vereinsauflösung. 

20 Werktage vor der Generalversammlung müssen allfällige Anträge in 
schriftlicher Form dem Präsidenten eingereicht werden. 
 
10 Werktage vor der Generalversammlung erhalten die Vereinsmitglieder die 
Einladung mit der definitiven Traktandenliste sowie den Unterlagen zur Gene-
ralversammlung (u.a. Jahresbericht, Jahresrechnung, Budget, Protokoll der 
letzten Generalversammlung, eingereichte Anträge). 
 
Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Initiative des Vor-
stands einberufen oder wenn mindestens ein Fünftel der Vereinsmitglieder 
dies schriftlich verlangen. Der Vorstand organisiert und beruft die ausseror-
dentliche Generalversammlung nach seinen Möglichkeiten ein, jedoch frühes-
tens 30 Werktage nach Eingang eines solchen Begehrens.    
 
 
Die Beschlüsse sind zu protokollieren. Die Genehmigung des Protokolls er-
folgt anlässlich der nächsten Generalversammlung. 
 
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in der Regel in offener Ab-
stimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, mit Ausnahme 
von Artikel 13. Der Präsident gibt seine Stimme ebenfalls ab. Besteht bei ei-
nem Beschluss Stimmengleichheit, hat der Präsident den Stichentscheid. Je-
des Mitglied hat nur eine Stimme. Eine Stellvertretung ist ausgeschlossen. Auf 
Anordnung des Präsidenten oder auf Antrag der Generalversammlung kann 
eine Abstimmung geheim durchgeführt werden. 
 
Den Vorsitz führt der Präsident. Bei dessen Verhinderung führt ein anderes 
vom Vorstand bestimmtes Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
 
Die Generalversammlung hat folgende unübertragbaren Befugnisse: 
- Festlegung der Tätigkeiten des Vereins; 
- Wahl und Abberufung des Präsidenten, des Deputy, der Vorstandsmitglie-

der und der Rechnungsprüfer; 
- Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Bilanz sowie 

Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungsprüfer;  
- Entlastung des Vorstandes; 
- Genehmigung des Budgets und Festsetzung der Mitgliederbeiträge im 

Rahmen von Art. 10; 
- Entscheid über Rekurse gegen den Ausschluss von Mitgliedern; 
- Beschlussfassung über Statutenänderungen; 
- Beschlussfassung über die Vereinsauflösung. 



 
40. Generalversammlung VSS vom 19. Oktober 2019, Davos 
  

  
  

 

 
Seite 23 von 29 

 
 

 
Art. 8 Vorstand  
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. 
 
Der Präsident ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich zu Widerwahl zur Verfü-
gung stellen. Die maximale Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Er ist der Präsi-
dent des Schweizer Senats, der Ernennungskommission und unseres Verei-
nes. Er gehört zum nationalen Komitee JCIS. 
 
Der Deputy ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich zu Widerwahl zur Verfü-
gung stellen. Die maximale Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Er bereitet sein 
Jahr von Präsidium vor und er ist für Ereignisse in seiner Gegend verantwort-
lich. Er vertritt den Präsidenten in dessen Abwesenheit. 
 
Der Past-Präsident berät den amtierenden Präsidenten und nimmt von Am-
tes wegen Einsitz in die Ernennungskommission. Er kann vom Vorstand an-
gefragt werden, sich mit den internationalen Beziehungen, der ASE und ver-
schiedenen weiteren Aufträgen zu befassen.   
 
Der Sekretär ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich unbeschränkt zur Wider-
wahl zur Verfügung stellen. Die Amtsdauer ist unbeschränkt. Er ist mit allen 
Verwaltungsarbeiten des Schweizer Senats und mit der Ernennungskommis-
sion beauftragt. 
 
Der Kassierer ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich unbeschränkt zur Wider-
wahl zur Verfügung stellen. Die Amtsdauer ist unbeschränkt. Er legt, in Zu-
sammenarbeit mit dem Präsidenten, das Budget fest und führt die Bücher 
des Vereines. 
 
Die Anzahl der weiteren Mitglieder des Komitees ist frei. 
 
 
Der Präsident des Vereins ist von Amtes wegen Präsident des schweizeri-
schen Senates und der Ernennungskommission. 
 
Der Vorstand kann zusätzliche Berater beiziehen. 
 
Der Vorstand konstituiert sich selbst und regelt die Zeichnungsberechtigung 
für den Verein. 
 

 
Art. 8 Vorstand  
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. 
 
Der Präsident ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich zur Wiederwahl zur Verfü-
gung stellen. Die maximale Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Er ist der Präsident 
des Schweizer Senats, der Ernennungskommission und des Vereines. Er 
nimmt mit beratender Stimme an Sitzungen des Nationalkomitees JCIS teil. 
 
Der Deputy ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich zur Wiederwahl zur Verfü-
gung stellen. Die maximale Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Er bereitet sein 
präsidiales Jahr vor und vertritt den Präsidenten in dessen Abwesenheit. 
 
 
Der Past-Präsident berät den amtierenden Präsidenten und nimmt von Amtes 
wegen Einsitz in die Ernennungskommission. Er kann vom Vorstand angefragt 
werden, sich mit den internationalen Beziehungen, der ASE und verschiede-
nen weiteren Aufgaben zu befassen. 
 
Der Sekretär ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich unbeschränkt zur Wieder-
wahl zur Verfügung stellen. Die Amtsdauer ist unbeschränkt. Er ist mit allen 
Verwaltungsarbeiten des Schweizer Senats und der Ernennungskommission 
beauftragt. 
 
Der Kassier ist für ein Jahr gewählt. Er kann sich unbeschränkt zur Wiederwahl 
zur Verfügung stellen. Die Amtsdauer ist unbeschränkt. Er legt in Zusammen-
arbeit mit dem Präsidenten das Budget fest und führt die Bücher des Vereines. 
 
 
Die Anzahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes ist frei. Es ist auf eine an-
gemessene regionale Vertretung zu achten. 
 
 
 
 
Der Vorstand kann zusätzliche Berater beiziehen. 
 
Der Vorstand konstituiert sich selbst und regelt die Zeichnungsberechtigung 
für den Verein. 
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Der Vorstand hat die folgenden Befugnisse: 
 
- er leitet den Verein, vertritt diesen nach aussen und übernimmt alle Aufga-

ben, die nicht durch Gesetz oder durch die vorliegenden Statuten einem 
anderen Organ zugeschrieben sind; 

- er ist zuständig für das Verfahren betreffend Aufnahme und Ausschluss 
von Mitgliedern; 

- ihm obliegt die Vorbereitung der Generalversammlung und die Festlegung 
der durch sie zu entscheidenden Angelegenheiten; 

- er hat einen Jahresbericht und die Jahresrechnung zu erstellen. 
 
Der Vorstand versammelt sich so oft als notwendig. Der Präsident, bzw. wenn 
ein solcher fehlt, der Deputy lädt die Vorstandsmitglieder zu den Sitzungen ein 
und leitet die Verhandlungen. 
 
Beschlüsse des Vorstandes werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 
 
Über die Beschlüsse der Vorstandsitzungen wird ein Protokoll geführt, das 
ausschliesslich für den amtierenden Vorstand bestimmt ist.   
 
Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg gefasst werden. Davon ausge-
nommen sind Beschlüsse über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mit-
gliedern. 
 
 
Art. 9 Rechnungsprüfer 
 
Die Generalversammlung wählt jährlich zwei Rechnungsprüfer, die zwingend 
Vereinsmitglieder sein müssen. Wiederwahl ist zulässig. 
 
Die Rechnungsprüfer kontrollieren die Jahresrechnung des Vereins und er-
statten an der nächstfolgenden Jahresversammlung einen schriftlichen Bericht 
über das Ergebnis ihrer Prüfung. 

 
Der Vorstand hat die folgenden Befugnisse: 
 
- er leitet den Verein, vertritt diesen nach aussen und übernimmt alle Aufga-

ben, die nicht durch Gesetz oder durch die vorliegenden Statuten einem 
anderen Organ zugewiesen sind;  

- er ist zuständig für das Verfahren betreffend Aufnahme und Ausschluss 
von Mitgliedern; 

- ihm obliegen die Vorbereitung der Generalversammlung und die Festle-
gung der durch sie zu entscheidenden Angelegenheiten; 

- er hat einen Jahresbericht und die Jahresrechnung zu erstellen. 
 
Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern. Der Präsi-
dent (in dessen Verhinderungsfall der Deputy) lädt die Vorstandsmitglieder zu 
den Sitzungen ein und leitet die Verhandlungen. 
 
Beschlüsse des Vorstandes werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 
 
Über die Beschlüsse der Vorstandsitzungen wird ein Protokoll geführt, das 
ausschliesslich für den amtierenden Vorstand bestimmt ist.   
 
Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg gefasst werden. Davon ausge-
nommen sind Beschlüsse über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mit-
gliedern. 
 
 
Art. 9 Rechnungsprüfer 
 
Die Generalversammlung wählt jährlich zwei Rechnungsprüfer, die zwingend 
Vereinsmitglieder sein müssen. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 
Die Rechnungsprüfer kontrollieren die Jahresrechnung des Vereins und er-
statten an der nächstfolgenden Generalversammlung einen schriftlichen Be-
richt über das Ergebnis ihrer Prüfung. 
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IV. Finanzielle Mittel, Haftung und Geschäftsjahr 
 
Art. 10 Finanzielle Mittel 
 
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 
 
- Beiträgen der Mitglieder; 
- Einnahmen aus dem Vermögen; 
- Einkünften aus dem Verein übertragenen Mandaten; 
- anderen Beiträgen, Scheckung, Subventionen oder Legaten. 
 
Senatoren, welche das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben, zahlen aus-
schliesslich die Beiträge an ihre LOM. Erst nach Erreichen des 40. Altersjahres 
bezahlen sie Mitgliederbeiträge. 
 
Der Jahresbeitrag wird jedes Jahr von der Generalversammlung festgesetzt. 
Er darf CHF 100.00 pro Jahr nicht übersteigen. 
 
Die finanziellen Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Verwaltung und 
der zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Auslagen. 
 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins wird der JCIS Founda-
tion ein Jahresbeitrag von höchstens CHF 1'000.00 zur Deckung von deren 
Betriebsaufwand, grundsätzlich der Kosten für die Revision der Jahresrech-
nung, überwiesen. 
 
 
Art. 11 Finanzielle Haftung der Mitglieder 
 
Die persönliche Haftung der Mitglieder beschränkt sich auf die Begleichung 
des Jahresbeitrags, da für die Verbindlichkeiten des Vereins ausschliesslich 
das Gesellschaftsvermögen (das Nettovermögen des Vereins) haftet. Folglich 
haben die Mitglieder keinen Anspruch auf das Gesellschaftsvermögen (das 
erwähnte Nettovermögen), da die Vermögenswerte des Vereins dessen aus-
schliessliches Eigentum als juristische Person darstellen. 
 
 

 
IV. Finanzielle Mittel, Haftung und Geschäftsjahr 
 
Art. 10 Finanzielle Mittel 
 
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 
 
- Beiträgen der Mitglieder; 
- Einnahmen aus dem Vermögen; 
- Einkünften aus dem Verein übertragenen Mandaten; 
- anderen Beiträgen, Scheckung, Subventionen oder Legaten. 
 
Senatoren, welche das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben, sind von der 
Beitragspflicht befreit (freiwillige Beiträge möglich). Erst nach Erreichen des 
40. Altersjahres bezahlen sie Mitgliederbeiträge an den Verein. 
 
Der Jahresbeitrag wird jedes Jahr von der Generalversammlung festgesetzt.  
 
 
Die finanziellen Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Verwaltung und 
der zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Auslagen. 
 
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins und nach Beschluss 
des Vorstandes kann zu Gunsten des vereinseigenen Ausbildungsfonds und 
der JCIS Foundation ein finanzieller Beitrag besprochen werden. 
 
 
 
Art. 11 Finanzielle Haftung der Mitglieder 
 
Die persönliche Haftung der Mitglieder beschränkt sich auf die Begleichung 
des Jahresbeitrages, da für die Verbindlichkeiten des Vereins ausschliesslich 
das Gesellschaftsvermögen (das Nettovermögen des Vereins) haftet. Folglich 
haben die Mitglieder keinen Anspruch auf das Gesellschaftsvermögen, da die 
Vermögenswerte des Vereins dessen ausschliessliches Eigentum als juristi-
sche Person darstellen. 
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Art. 12 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 1. Januar und endet am 31. De-
zember des laufenden Jahres. 
 
Wird durch Beschluss der Generalversammlung das Geschäftsjahr verändert, 
so verlängert oder verkürzt sich das laufende Geschäftsjahr entsprechend. In 
diesem Falle ist der Vorstand berechtigt, pro rata angepasste Mitgliederbei-
träge einzukassieren. 
 
 
V. Auflösung und Liquidation des Vereins 
 
Art. 13 Auflösung und Liquidation des Vereins 
 
Nur die Generalversammlung kann die Auflösung des Vereins beschliessen. 
An der entsprechenden Generalversammlung muss mindestens ein Drittel der 
Vereinsmitglieder anwesend sein. Der Beschluss bedarf der Zweidrittelsmehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Ist das Quorum nicht erreicht wird eine zweite 
Generalversammlung einberufen; in diesem Fall wird kein Quorum angefordet. 
 
 
Liquidators. 
 
Ein Liquidationsüberschuss wird an die JCIS Foundation oder, in Abwesen-
heit, an die JCI Switzerland überwiesen.  
 
Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 26. September 2015 
angenommen und ersetzen die Statuten vom 13. Oktober 2012, die vom 15. 
Oktober 2011, jene, die an der Generalversammlung vom 13. März 2010 ge-
ändert wurden, sowie jene, die an der Gründungsversammlung von 1978 und 
vom 4. Oktober 1997 erlassen wurden.  
 
Für die Auslegung gilt der Text in französischer Sprache. 
 
 
 
Genf, den 26. September 2015  

 
Art. 12 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr. 
 
 
Wird durch Beschluss der Generalversammlung das Geschäftsjahr verändert, 
so verlängert oder verkürzt sich das laufende Geschäftsjahr entsprechend. In 
diesem Falle ist der Vorstand berechtigt, pro rata angepasste Mitgliederbei-
träge einzukassieren. 
 
 
V. Auflösung und Liquidation des Vereins 
 
Art. 13 Auflösung und Liquidation des Vereins 
 
Nur die Generalversammlung kann die Auflösung des Vereins oder dessen 
Vereinigung mit einer anderen Institution beschliessen. An der entsprechen-
den Generalversammlung muss mindestens ein Drittel der Vereinsmitglieder 
anwesend sein und es bedarf der Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mit-
glieder. Ist das Quorum nicht erreicht, wird eine zweite Generalversammlung 
einberufen; in diesem Fall ist kein Quorum notwendig. 
 
Im Falle der Vereinsauflösung übernimmt der amtierende Vorstand das Amt 
des Liquidators. 
 
Ein Liquidationsüberschuss wird an die JCIS Foundation oder in Abwesenheit 
an die JCI Switzerland überwiesen.  
 
Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 19. Oktober 2019 
genehmigt und in Kraft gesetzt. Sie ersetzen die vorherigen Statuten vom 26. 
September 2015, 13. Oktober 2012, 15. Oktober 2011, 13. März 2010, 4. Ok-
tober 1997 sowie der Gründungsversammlung von 1978. 
 
 
Für die Auslegung gilt der Text in deutscher Sprache. Aus Gründen der Les-
barkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Natürlich beziehen sich 
alle Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
 
Davos, 19. Oktober 2019  
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Vorstand und Revisoren 2020 

 

 

Swiss Senate Board 2020 

 

Präsidentin Fabienne Dorthe #72452 

 JCI La Veveyse 

 

 

Deputy Daniela Urfer #68057 

 JCI Oberaargau 

 

 

Immediate Past President Tanja Geiger #69797 

 JCI Oberthurgau 

 

 

Sekretärin Natasha Kunz #70952 

 JCI Riviera 

 

 

Kassier Martin Koller #72459 

 JCI Untersee Kreuzlingen 

 

 

Ambassador Ostschweiz Daniel Leuzinger #70921 

 JCI Glarus 

 

 

Ambassador Westschweiz Marc Vonlanthen #74542 

 JCI La Veveyse  

 

 

Ambassador Zentralschweiz Peter Rebmann #66516 

 JCI Basel 

 

 

 

 

 

Revisoren 2020 Bruno Faoro #64392 

 JCI Untersee Kreuzlingen 

 

 Thierry Chevalley #71145 

 JCI Broye 
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Budget 2020 

 

 

Ertrag  

Mitglieder-Beiträge 52'000.00 

Inserate Directory 8'000.00 

Total Erträge 60'000.00 

  
 
 
 

 

Aufwand  

Mitglieder-Beiträge ASE -300.00 

Übersetzungen -6’500.00 

Awards -1’000.00 

Senatorenernennungen -1’000.00 

Unterstützung JCIS -4’000.00 

Druck Directory -8’000.00 

Tradeshow CONAKO -1’500.00 

Senate Days -4’500.00 

Swiss Senate Conference COSEKO -2’000.00 

European Senate magazine -1’500.00 

Büromaterial -500.00 

Porti -1’000.00 

Generalversammlung  -8’000.00 

Vorstandsitzungen -4’000.00 

Vorstand ASE -2’000.00 

Webseite  -500.00 

Drucksachen -2’000.00 

Geschenke Repräsentation Schweiz -200.00 

Geschenke Repräsentation International -600.00 

Nationale Kongresse -3’000.00 

Internationale Kongresse  -8’000.00 

Bankspesen -150.00 

Total betriebliche Aufwände -60’250.00 

Betriebsergebnis -250.00 

Einlagen Fonds -4'000.00 

Entnahmen Fonds 4'000.00 

Verlust -250.00  

 

 

 
Mitgliederbeiträge 2020 

 

Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag 2020 unverändert auf CHF 100.00 zu belassen. 
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Programm 2020 (Stand 12.09.2019) 

 

Januar / Janvier 
16.-19.1. British Senate Drumming Out, Hythe, Kent, United Kingdom  
31.1.-2.2. JCI Ski, Villars-sur-Ollon 
 

Februar / Février 
31.1.-2.2. JCI Ski, Villars-sur-Ollon 
7.-9.2. JCI Vienna Waltz Gala, Vienna, Austria 
 

März / Mars 
7./8.3. JCIS Curling, Kandersteg 
13./14.3. JCIS Forum, Kreuzlingen  
27.-29.3. ASE Springboard Meeting / JCI Senate Summit, Belgrade, Serbia  
 

April / Avril 
30.4.-3.5. Senatorenkonferenz / Conférence des sénateurs SEKO, Braunschweig, Germany 
 

Mai  
30.4.-3.5. Senatorenkonferenz / Conférence des sénateurs SEKO, Braunschweig, Germany 
16.5.  VSS Senate Day in der Westschweiz / Senate Day dans la Suisse romande 
27.-31.5. JCI European Conference, Dublin, Ireland 
 

Juni / Juin 
21.6. VSS Senate Day in der Ostschweiz / Senate Day dans la Suisse orientale 
 

Juli / Juillet 
 

August / Août 
14.8. JCIS Golf, Erlen 
27.-30.8. 30th JCI European Senators Golf Championship, Mont Garni, Belgium 
 

September / Septembre 
21.9. VSS Senate Day in der Zentralschweiz / Senate Day dans la Suisse centrale 
 
Oktober / Octobre 
2.-4.10. CONAKO, Crans-Montana mit/avec „Senators Connect Bar“ 
 

November / Novembre 
4.11.-8.11. JCI World Congress, Yokohama, Japan 
13.-15.11. Swiss Senators Conference COSEKO, Basel 
21.11. JCIS Übergabefeier / Passation de pouvoir JCIS, Thun 
 

Dezember / Décembre 
 
 
Durchführung GV 2020  

 

Der Vorstand beantragt, die GV 2020 an der COSEKO in Basel durchzuführen.  
 
 
Link / liens: Programm VSS / Programme ASS: www.jci-senat.ch 

 Programm ASE / Programme ASE: www.jci-senate.eu 
 

http://www.jci-senat.ch/
http://www.jci-senate.eu/

